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Gustav Radbruch

„Wer den Ankläger zum Richter hat, 

braucht Gott zum Advokaten”

britannica.com



Impasse

− 18. Mai 2016, Grenzübergang 

Bahnhof Basel

− 30-jährige Schwarze Frau wurde 

von der Polizei angehalten und 

durchsucht
Bundesgericht 6B_1294/2019 vom 8. Mai 2020



Impasse

− Gefälschter kamerunischer Pass

− Verhaftung und Vernehmung 

durch die Polizei



Impasse

− 19. Mai 2016 Staatsanwaltschaft 

erlässt Strafbefehl

− Unbedingte Freiheitsstrafe 

1.5 Monate



Impasse

− Keine Einvernahme Staatsanwalt

− Keine Verteidigung

− Keine Übersetzung

− Zustellung durch die Polizei

− Freiheitsstrafe
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MLaw David Eschle (Projektleiter) und Dr. Simone 
Walser (Kriminologin)



Fakten

− 91 % Verurteilung in Strafbefehlen 
(Verbrechen und Vergehen)

Markwalder 2020 
Quelle:BfS



Art. 352 StPO - Strafbefehl

1 Hat die beschuldigte Person im Vorverfahren den 

Sachverhalt eingestanden oder ist dieser anderweitig 

ausreichend geklärt, so erlässt die Staatsanwaltschaft

einen Strafbefehl, wenn sie… eine der folgenden Strafen 

für ausreichend hält:

a. Busse

b. Geldstrafe bis 180 Tagessätze

c. …

d. Freiheitsstrafe bis 6 Monate



Polizei Beschuldigter

Verfahren



BeschuldigterStaatsanwältin

10 Tage

Verfahren

Verurteilung

88 %
akzeptiert



12%
Einsprache

Verfahren

BeschuldigterStaatsanwältin



Einsprache

Verfahren

BeschuldigterStaatsanwältin



Verfahren

BeschuldigterStaatsanwältin

Einsprache

19 % - Einvernahme



Art. 355 StPO – Einsprache

Staatsanwalt entscheidet

a. Festhalten

b. Einstellung

c. Neuer Strafbefehl

d. Anklage



Art. 355 StPO – Einsprache

Staatsanwalt entscheidet

a. Festhalten

b. Einstellung

c. Neuer Strafbefehl

d. Anklage

28 %

23 %

10 %

3 %
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a. Festhalten

BeschuldigterStaatsanwältin

Einsprache



Art. 355 StPO – Einsprache

Staatsanwalt entscheidet
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b. Einstellung

Gericht
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Art. 355 StPO – Einsprache

Staatsanwalt entscheidet

a. Festhalten

b. Einstellung

c. Neuer Strafbefehl

d. Anklage

28 %

23 %

10 %

3 %



c. Neuer Strafbefehl

Gericht
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c. Neuer Strafbefehl
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c. Neuer Strafbefehl
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Art. 355 StPO – Einsprache

Staatsanwalt entscheidet

a. Festhalten

b. Einstellung

c. Neuer Strafbefehl

d. Anklage

28 %

23 %

10 %

3 %



d. Anklage

Gericht
BeschuldigterStaatsanwältin

Einsprache



Art. 355 StPO – Einsprache

Staatsanwalt entscheidet

a. Festhalten

b. Einstellung

c. Neuer Strafbefehl

d. Anklage

e. (Rückzug Einsprache)

28 %

23 %

10 %

3 %

36 %



Rückzug Einsprache

Gericht
BeschuldigterStaatsanwältin

Einsprache

36% Einsprachen 
zurückgezogen
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Kritik?

− Diskretion 

− Dauer



Kritik?

− Diskretion

− Dauer
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I. Fakten

II. Kritik

1. Einvernahme

2. Verteidigung 

3. Übersetzung

4. Zustellung 

5. Freiheitsstrafe



Art. 29 BV – Verfahrensgarantien

2 Die Parteien haben Anspruch auf 
rechtliches Gehör.



Impasse

− Keine Einvernahme Staatsanwalt

− Keine Verteidigung

− Keine Übersetzung

− Zustellung durch die Polizei

− Freiheitsstrafe



Einvernahmen vor Strafbefehlserlass

Einvernahme durch 
die 

Staatsanwaltschaft
8%

Einvernahme 
durch die Polizei

65%

Keine Einvernahme
27%

N = 3’074



I. Fakten

II. Kritik

1. Einvernahme

2. Verteidigung

3. Übersetzung

4. Zustellung 

5. Freiheitsstrafe



Art. 6 EMRK

(3) Jede angeklagte Person hat mindestens 

folgende Rechte:

(c) sich selbst zu verteidigen, sich durch 

einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu 

lassen



Impasse

− Keine Einvernahme Staatsanwalt

− Keine Verteidigung

− Keine Übersetzung

− Zustellung durch die Polizei

− Freiheitsstrafe



Verteidigung

amtliche 
Verteidigung

2%

private 
Verteidigung

6%

keine Verteidigung
92%

N = 3‘074



I. Fakten

II. Kritik

1. Einvernahme

2. Verteidigung 

3. Übersetzung

4. Zustellung 

5. Freiheitsstrafe



Art. 6 EMRK

(3) Jede angeklagte Person hat 

mindestens folgende Rechte:

(a) in einer ihr verständlichen 

Sprache über Beschuldigung unter-

richtet zu werden;

(e) unentgeltliche Unterstützung 

durch einen Dolmetscher zu erhalten



Impasse

− Keine Einvernahme Staatsanwalt

− Keine Verteidigung

− Keine Übersetzung

− Zustellung durch die Polizei

− Freiheitsstrafe



Übersetzung

Übersetzung
18%

keine 
Übersetzung

82%
N = 468
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1. Einvernahme

2. Verteidigung 
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Art. 6 EMRK

(1) Jede Person hat ein Recht… fairen 

Verfahren, öffentlich … verhandelt. 

Das Urteil muss öffentlich verkündet 

werden.



Impasse

− Keine Einvernahme Staatsanwalt

− Keine Verteidigung

− Keine Übersetzung

− Zustellung durch die Polizei

− Freiheitsstrafe



Zustellung

Staatsanwaltschaft
2%

Polizei
10%

Post
78%

fiktiv
10%

N = 3‘045



I. Fakten

II. Kritik

1. Einvernahme

2. Verteidigung 

3. Übersetzung

4. Zustellung 

5. Freiheitsstrafe



Art. 5 EMRK

(1) Jede Person hat das Recht auf 

Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit 

darf nur … entzogen werden 

(a)… nach Verurteilung durch ein 

zuständiges Gericht.



Art. 352 StPO - Strafbefehl

1 Hat die beschuldigte Person im Vorverfahren den 

Sachverhalt eingestanden oder ist dieser anderweitig 

ausreichend geklärt, so erlässt die Staatsanwaltschaft

einen Strafbefehl, wenn sie… eine der folgenden Strafen 

für ausreichend hält:

a. Busse

b. Geldstrafe bis 180 Tagessätze

c. …

d. Freiheitsstrafe bis 6 Monate



Impasse

− Keine Einvernahme Staatsanwalt

− Keine Verteidigung

− Keine Übersetzung

− Zustellung durch die Polizei

− Freiheitsstrafe 



Freiheitsstrafen (2020)

Gerichtsurteile
24%

Strafbefehle
76%

N = 7’232
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Robert M. Bohm, "“McJustice”: On the 
McDonaldization of criminal justice." 
Justice Quarterly 23.1 (2006): 127-146.



Effizienz

Beschuldigte

X

Kosten/Beschuldigter

=
Aufwand Strafjustiz



Effizienz

X =

Mehr Verurteilungen bei gleichem Auwand



Effizienz

Kosten/Beschuldigter

=X



Effizienz

=X



Effizienz

Mehr Strafnormen?

X =



Effizienz

X =

Erhöhung Budget?



Effizienz

X =



Effizienz

X =

Nicht Slow Food
Gesünderer Fast Food
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Gerechtigkeit

Fairness

X

Wahrheit

=
Gerechtigkeit



Gerechtigkeit

Fairness

X

Wahrheit

=
Gerechtigkeit

Anders Breivik
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0

Magnus Gäfgen
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Fairness

X

Wahrheit

=
Gerechtigkeit

0

Adnan Syed

https://serialpodcast.org/
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Conformity

- Keine Freiheitsstrafen

- Direkter Zugang zum Gericht

- Keine Zustellfiktionen



Gerechtigkeit

- Conformity

- Caution

- Counsel

- Contact

- Cookies



Caution

- Vorwürfe und Rechte

- Schuldspruch und Strafe

- Asymmetrie der Information

Ernesto Arturo Miranda



Gerechtigkeit

- Conformity

- Caution

- Counsel

- Contact

- Cookies



Counsel

- Verteidigung

- Übersetzung

- Confidant proche

Angela Agostino-Passerini
Defence Counsel
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- Conformity

- Caution

- Counsel

- Contact

- Cookies



Contact

„Procedural justice can be divided 
into two components: the quality of 
decision making and the quality of 
interpersonal treatment.”

Tom R. Tyler, Legitimacy and Crimi-
nal Justice, OSJCL, V7, N1, 307, 323

https://perma.cc/JLX3-SWXN


Gerechtigkeit

- Conformity

- Caution

- Counsel

- Contact

- Cookies



Cookies

- Begründung Einstellung

- Genehmigung Einstellung

- Wiedererwägung bei Einsprache

- Gerichts- > Verfahrenskosten Doron Teichman, HUJ, Behavorial
Law and Economics



Cookies

- Begründung Einstellung

- Genehmigung Einstellung

- Wiedererwägung bei Einsprache

- Gerichts- > Verfahrenskosten §103 Abs. 2 lit. a GOG/ZH



Cookies

- Begründung Einstellung

- Genehmigung Einstellung

- Wiedererwägung bei Einsprache

- Gerichts- > Verfahrenskosten



Cookies

- Begründung Einstellung

- Genehmigung Einstellung

- Wiedererwägung bei Einsprache

- Gerichts- > Verfahrenskosten Art. 19 Gerichtskostenverordnung/SG



Art. 352a StPO/2024 – Einvernahme 

Ist zu erwarten, dass der Strafbefehl 

eine zu verbüssende Freiheitsstrafe 

zur Folge hat, so führt die Staatsan-

waltschaft eine Einvernahme der 

beschuldigten Person durch.



Gustav Radbruch

„Wer den Ankläger zum Richter hat, 

braucht Gott zum Advokaten”

britannica.com
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